
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 123/11/1 
 
 

Betreff: 
 

Hochwassersicherung am Timmermanufer 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bauausschuss 09.06.2011 Berichterstattung

durch: 
Herrn Kuhlmann 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine 19.07.2011 Berichterstattung

durch: 
Herrn Brauer 
Herrn Kuhlmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
5301 Öffentliche Verkehrsflächen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

22 – Maßnahme Nr. 7.17.3, Priorität 1 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen 1.040.000,00 €  
Aufwendungen         Auszahlungen 1.300.000,00 €  
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 53014-829 
 Die Mittel stehen im Haushaltsplan nicht zur Verfügung und sollen im nächsten Haushaltsplan

durch Umschichtung in Fachbereich 5 zur Verfügung gestellt werden. 
 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
 



- 2 - 

 

Vorlage Nr. 123/11/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Es wird das Ergebnis der Informationsveranstaltung zur Hochwassersicherung 

am Timmermanufer im Ratssaal vom 19. Mai 2011 zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Rat der Stadt Rheine beschließt unter Aufhebung  seines Beschlusses 

vom 28. Oktober 2008  (Vorl. 297/08/1) die Errichtung einer ortsfesten 
Hochwasserschutzeinrichtung entlang des Timmermanufers. 

 
 
Begründung: 
 
Auf die Begründung der Ursprungsvorlage 123/11 wird verwiesen. 
 
Bei der Bürgerinformation zeigte sich eine überwiegende Zustimmung für die 
Vorlage der Verwaltung. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Protokoll der Bürgerinformation vom 19. Mai 2011 
Anlage 1 a: Anwesenheitsliste 
Anlage 2: Eingaben der Anlieger 
 


